
 

 

INFORMATION

Von Handel gefährdete Kinder 
 

Schutzbedürftige Kinder sind potenzielle Opfer von Kinderhandel. In der 

Schweiz hat diese Gefährdung von Kindern bisher nur wenig Beachtung 

gefunden. 
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Als besonders gefährdet, Opfer von Kinder-
handel zu werden, nennt das «Fakultativproto-
koll zur Konvention über die Rechte des Kin-
des betreffend den Kinderhandel, die 
Kinderprostitution und die Kinderpornografie» 
diejenigen Kinder, die «Unterentwicklung, 
Armut, wirtschaftliche Disparitäten, ungleiche 
sozioökonomische Strukturen, dysfunktionale 
Familien, fehlende Bildung, Land-Stadt-
Wanderung, Diskriminierung aufgrund der 
Geschlechtszugehörigkeit, verantwortungslo-
ses sexuelles Verhalten Erwachsener, schädli-
che traditionelle Praktiken [sowie] bewaffnete 
Konflikte» erfahren oder der Praxis des Sex-
tourismus ausgesetzt sind. Als Kinderhandel 
fördernden Faktor nennt das Protokoll auch 
«die zunehmende Verfügbarkeit von Kinder-
pornografie über das Internet». Hinzu kommen 
jährlich 40 Millionen Kinder, die bei ihrer 
Geburt nicht registriert werden. 
 
 

Gesetzgebung 
Der Handel von Kindern kann in der Schweiz 
sowohl durch internationale als auch nationale 
Gesetze geahndet werden. Mit der Ratifizie-
rung des bereits oben genannten Fakultativpro-
tokolls zum «Übereinkommen über die Rechte 
des Kindes» durch die Schweiz trat neu auch 
Artikel 182 des Schweizerischen Strafgesetz-
buches zu Menschenhandel in Kraft. Dieser 
droht mit Freiheits- und Geldstrafen im Falle 
des Handels zum Zweck der sexuellen Aus-
beutung, der Ausbeutung der Arbeitskraft oder 
des Organhandels. Im Falle des Handels mit 
Minderjährigen droht Artikel 182 mit einer 
Freiheitsstrafe von nicht unter einem Jahr. 
 
 
Gefährdete Kinder in der Schweiz 
In der Schweiz dürften sich folgende Gruppen 
als besonders schutzlos und damit potenziell 
gefährdet erweisen: während des Asylverfah-
rens, bei Nichteintreten oder Ablehnung des 

«Der Ausdruck ‹Menschenhan-

del› [bezeichnet] die Anwer bung, 

Beförderung, Beherber gung oder 

den Empfang von Personen 

durch die Androhung oder An-

wendung von Gewalt oder ande-

rer Formen der Nötigung, 

[…]durch Gewährung oder Ent-

gegennahme von Zahlungen 

oder Vorteilen […] zum Zweck 

der Ausbeutung. Ausbeutung 

umfasst mindestens die Ausnut-

zung der Prostitution […] oder 

andere Formen sexueller Aus-

beutung, Zwangsarbeit […] Skla-

verei […] oder die Entnahme von 

Körperorganen.»  

 

In Bezug auf Kinder «gilt die 

Anwerbung, Beförderung, 

Verbringung, Beherbergung oder 

der Empfang eines Kindes zum 

Zweck der Ausbeutung auch 

dann als ‹Menschenhandel›, 

wenn dabei keines der […] ge-

nannten Mittel angewendet wur-

de». Als Kind gilt jeder Mensch, 

der das achtzehnte Lebensjahr 

noch nicht vollendet hat. 

 

Siehe Artikel 3 des Protokolls  zur 

Verhütung, Bekämpfung und 

Bestrafung des Menschenhan-

dels, insbesondere des Frauen- 

und Kinderhandels, in Ergän-

zung des Übereinkommens der 

Vereinten Nationen gegen die 

grenzüberschreitende organisier-

te Kriminalität. [New York] 2000. 
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Asylgesuchs untertauchende Minderjährige, 
aufgrund ihres Lebens in der Illegalität sowie 
mit Menschenschmugglern illegal in die 
Schweiz gelangte Minderjährige. Es wurden 
Fälle neugeborener Kinder ausländischer El-
tern bekannt, deren Geburt nicht sofort, son-
dern teilweise erst nach langwierigen Verfah-
ren registriert wurden. 
Auch aus anderen Ländern zur internationalen 
Adoption freigegebene Kinder stellen eine 
besonders schutzbedürftige Gruppe dar. 
Ebenso kommerziell sexuell ausgebeutete 
Minderjährige, auch wenn an ihnen bisher 
noch kein Handel vollzogen wurde. 
Vereinzelt werden Minderjährige gezwungen, 
in der Schweiz zu betteln und Diebstähle zu 
begehen. Meist handelt es sich um 8 bis 13-
jährige Roma-Kinder. Weitere werden als 
Drogenkuriere missbraucht. Auch sie stellen 
eine vulnerable Gruppe dar, deren Ausbeutung 
in sensibler Nähe zu Handel stehen kann. 
 
 
Ausbeutung Minderjähriger 
Verschiedenes deutet darauf hin, dass der 
Menschenhandel zugenommen hat. Es wird 
sowohl von einem höheren Organisationsgrad 
der Täter und einer weitreichenderen internati-
onalen Vernetzung als auch von deutlich mehr 
Opfern pro Fall als in der Vergangenheit aus-
gegangen. Insbesondere die Bedeutung von 
Menschenhandel aus Südosteuropa scheint 
zuzunehmen. 
In einigen Fällen schöpften die zuständigen 
Behörden bei unbegleiteten Minderjährigen 
sowie bei nachgereisten minderjährigen Asyl-
suchenden Verdacht auf sexuelle Ausbeutung 
oder Ausbeutung ihrer Arbeitskraft. 
Im schwierig kontrollierbaren und verdeckten 
Prostitutionsmilieu bieten sich die Vorausset-
zungen für den Menschenhandel zum Zweck 
der sexuellen Ausbeutung. Unter den zur Pros-
titution gezwungenen Personen befinden sich 
auch Minderjährige. 
Zahlreiche Gerichtsverfahren im Bereich der 
Kinderpornografie und des Kindersextouris-
mus machen immer wieder auf die sexuelle 
Ausbeutung Minderjähriger aufmerksam. Kin-
derpornografisches Material wird vermehrt in 
schwer zugänglichen Foren getauscht, die sich 
noch schlechter kontrollieren lassen. Offen-
sichtlich lässt sich mit wenig Aufwand mit 
Kinderpornografie viel Geld verdienen. 
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